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Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1)	 Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gas-

versorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen 
der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Bestimmun-
gen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages 
zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung re
gelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 
abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem  
8. November 2006 beendet worden sind.

(2)	 Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im 
Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.

(3)	 Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungs-
unternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in 
einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Gas durchführt.

§ 2 Vertragsschluss
(1)	 Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. 

Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger 
den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestäti-
gen.

(2)	 Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus 
dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen 
wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so 
ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Gas 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, 
wenn die Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunterneh-
men endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit ei-
nem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat.

(3)	 Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemeinen Be-
dingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Grundver-
sorgers hinzuweisen: Des Weiteren ist der Kunde ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne 
des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbetreiber geltend gemacht wer-
den können. Der Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des 
Grundversorgers in Textform sollen eine zusammenhängende Aufstel-
lung aller für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, 
insbesondere

1.	Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer,  
Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2.	Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungs-
orts des Zählers,

3.	Gasart, Brennwert und Druck,
4.	unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowatt-

stunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden abge-
rechnet wird,

5.	Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer  
und Adresse) und

6.	Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversor-
gung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und  
Adresse).

	 Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde 
verpflichtet, diese dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen.

(4)	 Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor 
Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestä-
tigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden 
die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grund-
versorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu  
veröffentlichen.

(5)	 Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon ab-
hängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen 
Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung
(1)	 Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gel-

ten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Er-
satzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
§ 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der 
Grundversorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen 
Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stel-
len darf.

(2)	 Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnah-
me den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in 

Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens 
nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der 
Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf  
§ 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Teil 2 Versorgung

§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet,  
seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen 
des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung 
durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5 Art der Versorgung
(1)	 Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt 

sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemei-
nen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, 
angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder 
Bezugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die 
Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des Gases ergeben 
sich aus den ergänzenden Bestimmungen des Netzbetreibers zu den 
allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die der Kun-
de Gas entnimmt.

(2)	 Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen 
werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekannt-
gabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten 
Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den 
beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
gabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die 
Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(3)	 Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingun-
gen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei 
einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger 
die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden 
Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
nachweist.

§ 6 Umfang der Grundversorgung
(1)	 Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die 

Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netz-
betreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu 
treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nut-
zung der Kunde nach der Niederdruckanschlussverordnung berechtigt 
ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur 
Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grundversorgung 
für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2)	 Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rah-
men des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die 
Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Um-
fang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen.  
Dies gilt nicht,

1.	soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitli-
che Beschränkungen vorsehen,

2.	soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder 
§ 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederdruckanschlussverordnung unterbro-
chen hat oder

3.	soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der ver-
tragsgemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht 
zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3)	 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasver-
sorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt 
nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen 
des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist ver-
pflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

§ 7	Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;
	 Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwen-
dung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit 



sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten 
über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden 
Bedingungen regeln.

Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 Messeinrichtungen
(1)	 Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen  

nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.
(2)	 Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit 

eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder 
eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichge-
setzes zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei 
dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung 
zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem 
Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder 
des Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen 
zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Be-
nachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch 
Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine  
Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist 
anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen  
zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe
(1)	 Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-

bringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grund-
versorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu 
verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens 
aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden nach dem für 
den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2)	 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung er-
forderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zwei-
fache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung 
nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen ge-
habt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten 
verlangt werden.

(3)	 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mit-
teilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in ent-
sprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben wer-
den.

Teil 4 Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Ablesung
(1)	 Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die  

Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Mess-
stellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten 
erhalten hat.

(2)	 Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder 
verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies

	 1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
	 2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
	 3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Über- 

    prüfung der Ablesung
	 erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widerspre-

chen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei 
einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung 
kein gesondertes Entgelt verlangen.

(3)	 Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und 
die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, 
darf der Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Able-sung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleich-
barer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung
(1)	 Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 2 des Energiewirt-

schaftsgesetzes abgerechnet.
(2)	 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsab-

hängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Ver-
brauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 
sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfah-
rungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei 
Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze.

(3)	 lm Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1  
eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei 
denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversor-
ger angesetzten Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen
(1)	 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der 

Grundversorger für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas 
eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum 
der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abge-
rechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.

(2)	 Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisän-
derung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisänderung entsprechend angepasst werden.

(3)	 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen ver-
langt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. 
Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Ab-
schläge unverzüglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen
(1)	 Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrech-

nungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umstän-
den des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde  
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber 
ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind 
mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2)	 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehen-
den Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksich-
tigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate 
und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die 
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Voraus-
zahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3)	 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim 
Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare  
Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung
(1)	 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in 

der Lage, kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit 
verlangen.

(2)	 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst.

(3)	 Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsauffor-
derung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger die Si-
cherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuwei-
sen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden.

(4)	 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszah-
lung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge
(1)	 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich 

sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind 
vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

(2)	 Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des 
vergleichbaren Vorjahreszeitraumes anzugeben. Auf im Abrechnungs-
zeitraum eingetretene Änderungen der Allgemeinen Preise und Bedin-
gungen ist hinzuweisen.



(3)	 Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens 
zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. 

§ 17 Zahlung, Verzug
(1)	 Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger an-

gegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und 
Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1.	soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers be-
steht, oder,

2.	sofern
	 a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 

Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und

	 b)	der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und  
solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funk-
tion des Messgeräts festgestellt ist. 

	 § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2)	 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er er-

neut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell ver-
gleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3)	 Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit un-
bestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler
(1)	 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 

Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grund-
versorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzu-
entrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen 
oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grund-
versorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ab-
lesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden 
und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums 
oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tat-
sächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Be-
rechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion  
einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu 
Grunde zu legen.

(2)	 Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vor-
hergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung 
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in 
diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

Teil 5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung
(1)	 Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorheri-

ge Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Ge-
brauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2)	 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung 
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger 
berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unter-
brechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 
der Niederdruckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der 
Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung ste-
hen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der 
Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
steht.

(3)	 Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden 
drei Werktage im Voraus anzukündigen.

(4)	 Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederher-
stellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind 

und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der 
Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach  
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen 
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nach-
weis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung
(1)	 Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat 

auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Bei einem Um-
zug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf 
das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Eine Kündigung durch 
den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundver-
sorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht 
besteht.

(2)	 Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kün-
digung des Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ein-
gang in Textform bestätigen.

(3)	 Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer 
Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lie-
feranten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unter-
brechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde;  
§ 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6 Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversor-
gungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelung
Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekannt-
gabe und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpas-
sung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informie-
ren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche 
Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung fol-
genden Tag.



Anmeldung und Vertragsschluss

(1)	 Der Spartarif FIX9 kann für Kunden, die bei Vertragsabschluss bereits 
einen wirksamen Sondervertrag mit der ESB über die Erdgaslieferung 
abgeschlossen hatten und ein Lieferverhältnis bestanden hat (Bestands-
kunden), nur innerhalb der Angebotsfrist abgeschlossen werden. Die 
Angebotsfrist ist Bestandteil des jeweils gültigen Preisblattes. Für alle an-
deren Kunden ist der Vertragsschluss bzgl. des Spartarifs FIX9 jederzeit 
möglich. Die Anmeldung im Spartarif PRO ist für alle Kunden jederzeit 
möglich.

(2)	 Der Vertragsschluss erfolgt mit schriftlicher Bestätigung der ESB.

Art und Umfang der Erdgasversorgung

Die ESB liefert Erdgas, das in seiner Beschaffenheit den technischen Re-
geln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) 
in der jeweils geltenden Fassung (derzeit Arbeitsblatt 260) entspricht. 

Erdgaspreis und Preisanpassung

(1)	 Der Erdgaspreis setzt sich zusammen aus einem Grund- und einem ver-
brauchsabhängigen Arbeitspreis. 

	 Der Grundpreis gilt für Anschlusswerte bis 50 kW. Für Anschlusswerte 
über 50 kW wird ein Aufschlag auf den Grundpreis gemäß Preisblatt 
erhoben. Die Spartarife PRO und FIX9 gelten nur für Anschlusswerte bis 
150 kW. 

	 Im Online-Tarif klick&spar verringert sich der Grundpreis gemäß Preis-
blatt. 

	 Der Arbeitspreis richtet sich nach dem im Sondervertrag über die Gas-
lieferung gewählten Spartarif. 

(2)	 Die Anlage Preisblatt ist Vertragsbestandteil. 
 	 PRO: Preisänderungen erfolgen unter unveränderter Übernahme und 

Anwendung des gesetzlichen Preisanpassungsrechts gemäß § 5 Absätze  
2 und 3 der beigefügten und als Vertragsbestandteil vereinbarten GasGVV.  
Das Preisanpassungsrecht umfasst unter den gleichen Voraussetzungen 
wie eine Anpassung der Preise durch den Grundversorger neben dem 
Recht der ESB zur Preiserhöhung auch die Pflicht zur Preissenkung, so-
fern dies nach gleichmäßigen Maßstäben zu bestimmten Zeitpunkten 
aufgrund gesunkener Bezugskosten geboten ist. Dem Kunden steht 
im Fall einer Preisänderung das Recht zu, den Vertrag mit der Frist des  
§ 20 Absatz 1 GasGVV (ein Monat zum Monatsende) außerordentlich 
auf das Datum des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. 

	 FIX9: Für die Laufzeit der Preisgarantie gilt der im Preisblatt angege-
bene Arbeitspreis. Im Hinblick auf die Änderung des Grundpreises und 
der ergänzenden Bedingungen nach Ende der Preisgarantie gilt das im 
Absatz ‚PRO‘ Ausgeführte entsprechend.  

(3)	 In allen Tarifen der ESB kann die Zusatzoption „Belieferung mit CO2-
neutralem Erdgas“ gewählt werden. Dafür berechnet die ESB auf den 
Arbeitspreis einen Zuschlag laut Preisblatt. Die ESB verpflichtet sich, die 
aus der Endverteilung und Verbrennung des Erdgases gemäß diesem 
Vertrag resultierenden CO2-Emissionen durch den Kauf und die Still- 
legung von Emissionsminderungszertifikaten zu kompensieren. Zur 
Kompensation werden qualitativ hochwertige Zertifikate (CER, VER 
Gold Standard, VER+ Standard, VER Standard und VCS) aus einem Port-
folio an weltweiten Klimaschutzprojekten eingesetzt. Die transparente 
Abwicklung und Stilllegung der Zertifikate wird über den TÜV Nord 
sicher gestellt.

(4)	 Die Eingruppierung innerhalb der Preisgruppen erfolgt in Abhängigkeit 
von der Höhe des Jahresverbrauchs bezogen auf jeden Abrechnungs-
zeitraum. 

(5)	 Die jeweils vereinbarten Preise sind Bruttopreise. Sie beinhalten die der-
zeit gültige Energiesteuer, Konzessionsabgabe, Netznutzungsentgelte, 
Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung sowie die jeweils gesetz-
lich gültige Umsatzsteuer von derzeit 19 %.

(6)	 Sofern Erdgas künftig mit öffentlich-rechtlichen Abgaben, Steuern 
und/oder Auflagen mit Einfluss auf den Erdgaspreis belastet oder 
von solchen Belastungen entlastet wird, ändern sich die Erdgas-
preise entsprechend. Dies gilt auch für eine Änderung der Netz-
nutzungsentgelte, Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung. 
Preisänderungen aufgrund dieser Bestimmung dürfen keinen zu-
sätzlichen Gewinn oder Verlust für die ESB zur Folge haben. Dies 
gilt ebenso für Mehrbelastungen zur Vergütungspflicht bei Biogas- 
einspeisungen. Den Vertragsparteien sind politische Bestrebungen zu 
weitergehenden Regelungen zur Vergütungspflicht bei Biogaseinspei-
sungen bekannt.

(7)	 Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind bei der ESB erhält-
lich und können auch im Internet unter www.esb.de abgerufen werden. 
Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen 
Netzbetreiber erhältlich.

Vertragslaufzeit und Kündigung

(1)	 Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen richten sich nach dem im 
Sondervertrag über die Erdgaslieferung gewählten Spartarif. Soweit mit 
der ESB bereits ein Liefervertrag besteht, tritt der neue Vertrag an die 
Stelle des bisher geltenden Liefervertrages mit der ESB.

	 PRO: Der Vertrag PRO hat eine Laufzeit von 12 Monaten und verlängert 
sich jeweils um 3 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat 
auf das jeweilige Laufzeitende gekündigt wird. Das Recht zur Kündigung 
bei Preisänderungen sowie zu Änderungen der ergänzenden Bedingun-
gen bleibt unberührt. Die Belieferung nach diesem Vertrag beginnt zum 
Ersten des Folgemonats nach Antragseingang. 

	 FIX9: Die Preisgarantie im FIX9 beträgt maximal 9 Monate und endet 
zum Stichtag laut Preisblatt. Nach Ablauf der Preisgarantie wird der 
Vertrag zu den Konditionen des Spartarifs PRO fortgeführt. Der Vertrag 
verlängert sich gemäß den Regelungen zum Spartarif PRO um jeweils  
3 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von 1 Monat auf das Laufzeitende 
gekündigt wird. 

(2)	 Die Zusatzoption CO2-neutrales Erdgas kann zeitlich unabhängig von 
der Vertragslaufzeit des Tarifs hinzugefügt oder gekündigt werden. Ab-
rechnungsbeginn ist das Datum der Unterschrift des Antrags. Zur Kün-
digung der Zusatzoption „Belieferung mit CO2-neutralem Erdgas“ gilt 
eine Frist von einem Monat auf das jeweilige Monatsende.

(3)	 Bei Umzug besteht ein Sonderkündigungsrecht. Der Umzug und die 
neue Adresse sind der ESB mit einer Frist von zwei Wochen zum Umzug-
stermin anzuzeigen.

	 Bei fehlender Zählerstandsangabe zum gewünschten Vertragsbeginn 
bzw. -ende darf die ESB den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleich-
barer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen.

Abrechnung der Erdgaslieferung

(1)	 Der Erdgasverbrauch wird in Kilowattstunden (kWh) abgerechnet, 
die sich aus der Multiplikation der abgelesenen Verbrauchsmenge in  
Kubikmetern (m3) am Gaszähler mit den jeweils maßgeblichen Umrech-
nungsfaktoren ergeben. 

(2)	 Die Verbrauchskostenabrechnung wird stichtagsbezogen jeweils zum 
30. Juni bzw. in Sonderfällen zum 31. Dezember eines Jahres erstellt. 
Die ESB behält sich eine Änderung des Abrechnungszeitpunktes jeder-
zeit vor. 

(3)	 Die unterjährigen Abschlagsbeträge auf den Erdgasverbrauch werden 
als monatliche Teilbeträge jeweils zum Monatsletzten fällig. 

(4)	 Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am Lastschriftverfahren 
(Einzugsermächtigung) oder durch Überweisung erfolgen.
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(5)	 Bei Zahlungsverzug wird für jede Mahnung einer fälligen Rechnung ein 
Mahnentgelt von 3,50 Euro berechnet.
Inkasso: Für jeden Inkassogang (Sperrgebühr) wird ein Betrag von  
50,00 Euro fällig. Für eine Wiederinbetriebnahme der Erdgaslieferung 
werden 50,00 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer berechnet.

(6)	 Sonstige Leistungen wie Zwischenrechnung, Rechnungskorrektur, 
Rechnungsduplikat und Adressermittlung werden gemäß aktuellem 
Preisblatt in Rechnung gestellt.  

Lieferantenwechsel

(1)	 Die ESB wird bevollmächtigt einen etwaigen für die genannte Verbrauchs-
stelle bestehenden Erdgasliefervertrag mit einem anderen Lieferanten zu 
kündigen. 

(2)	 Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belie-
ferung notwendigen Maßnahmen (erfolgreicher Lieferantenwechsel-
prozess mit Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. 
Die ESB ist zur Aufnahme der Belieferung nicht verpflichtet, wenn der 
Anschluss des Kunden zum vorgesehenen Lieferbeginn gesperrt ist. 
Zusätzliche vertragliche Voraussetzung ist, dass der für den Kunden 
direkt zuständige Netzbetreiber die Belieferung nach Standardlastpro-
filen zulässt. Der Beginn der Erdgaslieferung durch die ESB wird dem 
Kunden schriftlich angezeigt, sobald die notwendigen Bestätigungen 
vom örtlichen Netzbetreiber und Vorversorger des Kunden vorliegen. 
Zum Lieferbeginn darf kein wirksamer Liefervertrag mit einem anderen 
Lieferanten bestehen.

(3)	 Die ESB wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgelt-
lich unter Beachtung der vertraglich vereinbarten Fristen durchführen.

Ergänzende Regelungen

Soweit in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, gilt er-
gänzend die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 
dem Niederdrucknetz (GasGVV), insbesondere die in § 6 Abs. 3 GasGVV 
geregelte Einschränkung der Leistungspflicht bei Störungen des Netz-
betriebes. Die GasGVV ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt. 

Widerrufsrechtsbelehrung

Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an: Erdgas Südbayern GmbH, Postfach 900353, 
81503 München.

Haftung

(1) 	Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 S.1 
GasGVV können gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden. 
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

(2) 	Ansonsten ist die Haftung der ESB auf folgende Fälle beschränkt: Vorsatz; 
grobe Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestell-
ter; schuldhafte Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit; Mängel, die 
arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert wurden. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die ESB 
auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leich-
ter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglichen. Das 

sind insbesondere solche Pflichten, die den Vertrag prägen und auf deren 
ordnungsgemäße Erfüllung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Weite-
re Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Hinweis gemäß EnergieStV

In Bezug auf das gelieferte Erdgas gilt gemäß Energiesteuer-Durchfüh-
rungsverordnung (EnergieStV) folgender Hinweis: „Nach § 107 Abs. 2 
der Energiesteuer-Durchführungsverordnung (EnergieStV) weisen wir 
auf Folgendes hin: Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als 
Kraftstoff verwendet werden, es sei denn eine solche Verwendung ist 
nach dem Energiesteuergesetz oder der EnergieStV zulässig. Jede ande-
re Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In 
Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“

Schlussbestimmungen

(1)	 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des 
Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner werden, soweit möglich, 
die unwirksame Bestimmung durch eine in ihrem wirtschaftlichen Erfolg 
möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen.

(2)	 Mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen. Jede Änderung oder 
Ergänzung des Vertrages einschließlich dieser Klausel bedarf der Schrift-
form. 

Datenschutz

Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhobenen Daten werden 
von der ESB automatisiert gespeichert, verarbeitet und im Rahmen der 
Zweckbestimmung (z.B. Verbrauchsabrechnung, Rechnungsstellung, 
Vertragsabwicklung) verwendet. Soweit die Daten auch für Marketing-
maßnahmen verwendet werden, weist die ESB den Kunden auf sein 
Widerspruchsrecht gemäß § 28 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz hin.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – München.




